
Die Aufiihrungszeit des plautinischen Persa.

Der Erste meines Wissens, der, wenn auch nur im Yorüber­
gehen, die Frage nach der Auffiibrungszeit des plautinischen' Persa
berührte; war Windischmann im Rh. Mus. von Welcker und Näke
Band I p. 124. Aus der Erwähnung des Königs Attalus Y. '339
schloss er, dass das Stück nicht nach 197 557) ll.IDgefilhrt
zu sein scheine, ohne aber selbst besonderen Werth auf dieses Ar­
gument zu legeu. Die Arbeiten Ritters, Petersens, Naudets lassen
den Persaunberührt; auch Vissering in seiner Dissertation (Quae­
stiones Plautinae) hat sich mit diesem Stücke nicht eingehend be­
schäftigt; er führt es noch als iucertae aetatis auf.

I~ dem~elben Jahre mit Visserings Schrift erschien Ladewigs
Abhandlung über den Kanon des Yolcatius Sedigitus, Neustrelitz
1842. Erst hier wurde eine genauere Fixirung der Aufführunga­

,zeit unseres Stück~s versucht. Ladewigs Argumentation ist im
Ganzen folgende (vargI. a. a. O. p. 39 Anm.): Im Persa werden
zwei Mal die circensischen Spiele el'wähnt, Y. 199:

Y6la curriculo..,Pac. Istuc marinus passer per circum solet.
und Y. 433-436:'

Mirum quin tibi ego crederem, ut idem tii mihi 1

Faceres quod passim faciunt argentarii:
Ubi quid credideris, cftius extemplo a foro

. Fngiunt, quam ex porta ludis quom emissust lepus.
, Aus diesen beiden Stellen folgt, dass im Jahre der Aufführung des

Persa die circem'lischen Spiele besonders glänzend gefeiert worden
sind. Weiter werden Strausse erwähnt; diese Thiere aber konnten
sicherlich erst nach dem zweiten punisohen Kriege nach Rom ge­
bracht werden, hauptsäohlich wohl durch römische Feldherrn, die

1 So mit Rj den
munds Studien p. 23.

vertheidigt ohne Erfolg Luchs in Stude·
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sich in diesem Kriege ausgezeichnet hatten und die dadurch das
Volk auf das von ihnen gedemüthigte Vaterland dieser Thiere hin­
weisen wollten. Eine besonders glänzende Feier erwähnt Livius
33, 25, 1: ludi Romani eo anno in circo scenaque ab aedilibus
curulibnll, P. Oornelio Scipione et On. Ma.nlio Vulsone, et magni­
ficentinB quam alias facti, et Iaetins propter ras bello bene gestas
spectati totique tel' instaurati. Diese Worte beziehen sich auf das
Jahr 197. Hiermit vergleiche man folgende Verse unseres Stückes
(753~757):

H6stibus viotis, cfvibus salvis, re placida, pacibus perfectill,
BeUo extincto, re bene gesta, futegro exercitu et praasidiis,
Qu6m nos, Iuppiter, iuvisti dique alii omnes caelipotentes,

Ea re vobis gratis haheo atque ago, qui probe iuimfcum sum ultus
Nunc ob e~m rem inter participes dldam praedam et participabo 1.

Diese Worte passen vorzüglich auf. das Jahr 197; denn in dasselbe
fällt die Besiegung Philipps von Macedonien und einiger andern
VöIkellllchaften, die mit .den Römern im Kriege waren. Dazu' stimmt
endlich auch die Erwähnung der Könige Philipp und Attalus
V. 339 f.:

Memm quin regis Phflippi causa. au:t ~\ttali

Te p6tius vendam qull.m mea, quae ais mea,
Attalns starb nämlich grade im, Jahre. 197.

Ritschls auch in diesen Fragen bahnbrechende Untersuchungen

, 1 Didam ln V. 757 habe ich nach einentV-orschlage Haupts im
Hermes Band Ir p. 21~ geschrieben. Auch C. F. W. Müller empfiehlt
PI. Pros. R. 47iJi dieselbe Schreibung. So wird die trochäische Messung
auch für diesen Vers möglich. Studemund de cant. PI. p. 66 will die
ganze Stelle anapästisch messen nach dem von ihm angenommenen Ge­
setze von der Aufeinanderfolge der. Rhythmen. Wie wenig stiohhaltig
aber dies Gesetz ist, hat schon Brix ~ in Fleckeisens Jahrb. 1866 p. 71
zur Genüge gezeigt. Anapästisch misst diese Stelle auch C. F. W. Mül·
leI' Pros. p. 99, aber nioht ohne allerlei metrisohe Härten an die StBlle
von Anapästen zu setzen. Trotzdem muss auoh er V. 764 ändern;
V. 765 Hesse sich allerdings anapa.stisch messen mit erträglichen Li·
oenzen: allein bene kann auch recht wohl sich aus dem vorhergehenden
Verse hiel' eingeschliohen haben. V. ~757 bedarf auch anapäatisoh
messen einer Aenderung, da die Synizese dieser Art recht vielen
denken unterliegt. Den Ausschlag gibt~ V. 754, der sich, wenn man
ein integro toto nicht billigen mag, nur äusserst schwer dem anapä­
stischen Metrum anbequemen wird. Die Bedenken Müllers gegen diesen
Vers sind ohne Belang.
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haben leider den Persa nicht berührt; nur das Eine haben wir
aus ihnen gelernt, dass dieses Stück wahrscheinlich ebenso, wie
die meisten übrigen, so weit wir nachkommen können, in die beiden
letzten Decennien des Plautus wird. Ladewigs 'l'lieinung
hat sich seither unangefochten behauptet; auch Teuffel pfiichtet
ihr als wahrscheinlich bei. Und dennoch erweisen sich die siiinmt­
lichen vorgebrachten Argumente als durchweg unsicher und mangel­
haft. Ja, wenn es gewiss wäre, da.ss wir in der Erwähnung des
Königs Attalus eine historische Anspielung zu sehen berechtigt
wären, so hätten wir allerdings einen nicht zu verachtenden Stütz­
Pl1nkt gewonnen. Allein bei genauerer Pri'fung entwischt dies Ar­
gnment bald uusern Händen. Bei Plautus finden sich nämlich zu
wiederholten Malen dergleichen Königsnamen erwähnt, ohne dass
wir deswegen an bestimmte Individuen der plautinischen Zeit auch
nur denken können. Manches der Al·t mag aus den griechischen
Vorbildern herstammen, wie etwa Seleucus, del' sich. Mil. GIor. 75

, und 948 ff. erwähnt findet, oder Demetriu6 im 2. Fragmente der
Corllicularia, oder auch Hiero in den' 1\Ienächmen, da es kaum wahr~

Bcheinlich ist, dass dies StücK noch vor dem Tode des syrakusa­
nischen· Königs anzusetzen ist. All &ndern Stellen freilich kommen,
wir auch mit dieser Annahme nicht weit; z. R wenn es Poen.
III, B, 50 ff. heisst:

nam Mc latro in Sparta fuit,
Ut quidem ipse nohis dixit, apud regem ;Attalum
lude Mc aufugit, q~6niam capitur 6ppid\~m.

10 weiss die ganze Zeit der nenen Komödie nichts von einem König
Attalus. .An den pergarnenischen König dieses Namens lässt sich
nicht weil er bei der Aufführung des Pönulus längs~ todt
war. Dass aber an einen spartanischen Tyrannen Attalus, der etwa
nach Nabis Tod, die Zügel der Regierung in Händen gehabt
hätte, gedacht wird, verbietet ganz einfach die geschichtliche That­
sache,dass es nicht so ist. Daraus geht hervor, dass auch an
unserer Stelle alif diese Erwähnung wenig Werth gelegt werden
kann. Vielleicht waren dem Dichter die heiden Könige Philipp
und Attalus bloss typische Persönlichkeiten FÜrsten, wie
sonst auch z. B. Darius und Philipp AuI. I, 2, 8:

Mirfun quin tua me caUSa faciat Iuppiter
Philippum regem aut Darium, trivenefica 1.

1 So Wagner in der Ausgabe, dem auch Freckeisen beistimmt
(Ja.hrb. 93, 536), DlI.llhdem er früher tervenefica hatte schreiben wollen.
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Ferner bezieht sich Ladewig auf die oben angeführten Verse un­
seres Stückes (753 ff.), die auf Friedensschluss und Sieg deuten.
Cianz ähnliche Stellen finden sich mehrere bei Plautus, z. B. Truc.
I, 1, 56:

Postremo itJ- magno p6pulo innumeris h6minibus 1,

Re placida atque oti6sa, victis h6stibus
Amare oportet.

oder Foen. III, 1, 21:
Praesertim in re p6puli placida atque interfectis h6stibus
N6n decet tumultuari.

Der ersten Stelle haben sich auch Teuffel (Studien u. Chal'. p. 279)
und Bergk (Beitl'. zur lat. Gramm. p. 140) zur Feststellung der
AuffÜhrungs:r,eit bedient, der zweiten ebenfalls Teuffel Ca. a. O. p. 275)
und andere mit ihm. Im Allgemeinen handelt über dergleichen
Anspielungen Vissering a. a. O. p. 23 ff., wenn auch durchaus ,nicht
in erschöpfender Weise. •

Es soll hier keineswegs geleugnet werden, dass derartige
SteUen mit den Zeitverhältnissen in Verbindung stehen und auf
dieselben berechnet waren; nur muss man sich hüten, dergleichen
bei einer Frage, wie der vorliegenden, besonders viel Gewicht bei­
zulegen. Es war· eine kriegerische Zeit für den römischen Staat,
die Zeit, in die die plautinischen Komödien fallen; man eilte von
einem Kampfplatz zum andern, von einem Sieg zum andern. Des­
wegen passen auch solche' Stellen meist auf verschiedene Jahre in
ganz gleicher' Weise, können also für die Zeitfragen nur als unter­
geordnete Kriterien betrachtet werden.

Nicht be~ser bestellt ist es mit dem Hauptargument Ladewigs,
der Erwähnung der circensischen Spiele und den damit zusammen­
hängenden Thatsachen. Es ist wahr, dass im Jahr 197 glänzende
Spiele gefeiert wu.rden; doch lässt sich von mehreren Jahren jener
,Zeit dasselbe behaupten;' ja" wir werden bald einen Zeitpunkt ken­
nen lernen, von dem dieses in noch weit höherem Grade gilt.
Ebenso richtig ist es, dass wahrscheinlicher Weise erst nach den
punischen Kriegen Strausse nach Rom gebracht wurden. Aber

- Die Handschriften haben im ersten "fers nune naeh tua, das ohne Zwei­
fel zu streichen ist. Müller Nachtr. p. 85 will es lieber in den fol­
genden Vers stellen, etwa Nune Philippum regem oder Philippum regem
aut Darium nune, trivenefiea. - Aehnlieh urtheilt über' diese und an­
dere derartige Anspielungen Lorenz, Eint zum Mit GIor. p. 65 Anm.25.

1 So mit Bergk, I?eitr. zur lat GI'. p. 84.
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w.as gewinnen wir damit? Bleibt nicht der Spielraum hier immer
noch gross genug, innerhalb dessen wir freie Wahl haben würden?

So hätten wir denn Alles durchgenommen, was auf die Zeit­
ve.rhältnisse bezüglich war, ohne zu einem positiven Resultat zu
gelangen;' und es könnte scheinen, als ob etwa Teuffel in einer
neuen Auflage seine Datirung mit Visserings 'incertae aetatil;l' ver­
tauschen müsse. Doch ist dies glÜc1dicher Weise nicht der Fall i
zwei von den bereits von Ladewig angeführten Stellen bl'ingen uns
die Möglichkeit einer durchaus wahrscheinlichen Festlletzung der
Aufführungszeit: ich meine' die beiden Verse, in denen der Strauss
'und der Hase bei den Spiel~n im Circus erwähnt werden, Der­
gleichen Belustigungen waren In der alten guten Zeit recht selten j

Doch vom Jahre 169 .v. Chr. sagt Livius XLIV, 9: 'DlOS erat tum,
nondum hac effusione inducta bestiis omnium gel1tium oircum com­
plenm, vada spectaculorum conquirere genera. Wegen der Selten­
heit solcher Spiele wissen ,uns auch die Schriftsteller in der Regel
von ihnen zu berichten, ~o erfahren wir, dass einst Cäcilius Me­
tellus im Jahr 504 120 (oder' 140 oder 142) Elephant.en in den
Cil'cus brachte, natürlich um dadurch seinen Sieg über die Puuier
zu verherrlichen.

Ausser diesem Falle, der vor Plantus fallt, ist uns bis zu
dessen Tod nur noch ein einziger bekannt, und zwar bei den Vo­
tivspielen des M. Fulvius, des Besiegers der Aetoler, im Jahre
568=186. Durch Mese Spiele scheinen aber überhaupt derglei­
ohen Belustigungen in Rom erst Eingang gefunden zu haben. Livius
berichtet darüber folgeudenuass'eu (XXXIX, 22): Per eos dies,
quibus haee ex Hispania nuntiata sunt, ludi TaUl'ii per biduum
facti religionis causa. apparatas deinde ludos M. Fulvius, quas vo­
verat Aetolico bello, fecit. multi artifices ex Graecia venerunt ho­
noris eius causa, athletal'um quoque eertamen tumpl"imo Romanis
spectaoulo fuit: et venatio data leonum e,t, pantherarum, et prope
huius seouli oopia ac varietate ludicrum celebratum est.

Ueber diese ganze Frage verweise ioh auf Friedländer im
Marquardt'sohen Handbuche, der I:ömisehen AlterthÜlller Band IV
S. 522 und Sittengesch. II, 218 ff.

Naoh dem Gesagten nun halte ich die Vermuthung für dUl·ch-.
aus berechtigt, dass die erwähnten Stellen im Persa sich auf die
Schaustellungen jenes Jahres beziehen, da es durchaus unwahrschein­
lich ist, dass die Belustigungen mit Hasen und Straussen als etwas
anderes denn ein Anhängsel der Venationes zu betrachten sind.,

Noch von weitern Spielen desselben Jahres berichtet Livius
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am Schluss des nämlichen KapitelEr: L. Scipio ludos 6.0 tempore,
quos bello Antiochi vo.visse l'l~ dicebat, ex eollata ad id peounia
ab regibm'l civitatibusque per dies decem fecit.

Dass gegen die so gewonnene Feststellung keine einzige Stelle
unseres Stückes spricht, sondern dass sich im Gegentheil alle sonst
erwähnten Anspielungen trefflich damit vereinigen lassen, brl\uohe
ich nicht im Einzelnen nachzuweisen. Waren die Erfolge, zum Thail
auch früher errungen, so konnten doch di.e ihnen zu Ehren gege­
bonen Festspiele recht eigentliC"h als der Abschluss derselben gelten.
Friede herrschte jetzt. so ziemlich im ganzen römischen Reiche,
und eine 'kleine Reihe von Jahren wissen die Annalen von keinem
Kriege zu melden. Das Fest, an dem das Stück aufgeführt wurde,
lässt sich nicht genau bestimmen; nur das Eine lässt sieh aus der
Erwähnung der Aedilen V. 159 f. schlieasen, dass die ludi Apol­
linares nicht in Betracht kommen können. ~ Die Worte lauten:

S. 1I6;}slJ ornamenta? Tox. ahs ohorago siImito
Dare däbet: pl'aebenda aediles locaverunt.

Die ludi Apollinares besorgte gewöhnlich der praetor urbanus.
Doch .möchte ioh auf diese Stelle nicht allzuviel geben, da der­
gleichen Anspielungen nicht ganz frei sind von dem Verda.cht spä­
terer Entstehung.

Das Ergebniss vorliegenden Untersuchung lässt sich ·kurz
dahin zusammenfassen: der plautinische Persa ist nicht mit Lade­
wig in das Jahr 557 zu setzen, sondern ist sicherlich nicht vor
568, wahrscheinlioh grade in diesem Jahre zur Aufführung gelangt.
Wir hätten somit dies Stück, soweit wir bis jetzt nachkommen
können, als das jüngste Kind der plantinischen Muse zu begriillsen.

Ich habe bisher absichtlich eine Stelle übergangen, ,welche
gleichfalls klare und deutliche Anspielungen enthält, die mit der
Zeitfrage in Verbindung gesetzt werden können; ich zog es vor,
die Besprechung dieser Stelle gleichsam als Epimetrum hier anzu­
schliessen, um nicht zum Schaden der Sache Sicheres und Unsiche­
res durch einander zn mischen. Ich meine V. 61 fi'., die bei Ritschl
folgendermassen lauten:·

Unde huno ego qnaestum optfneo et maiorum luorum:
Sine meo periclo ire aliena ereptiIm bona.
Neque quadruplari ma volo; neque enfm decet,
Neque ~llf qui faciunt, mfhi pla~ent. plfl'nan loquor?
Nam puplicae rei oausa quioumque id famt,
Magis quam sui quaesti, eum animus induol potest
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Civem et fidelem esse et bonum [en frugi virumJ
Set ni legirupam damnet, det in puplicum

, Dimfdium . atque est etiam in ea lege adscrlbier.
Ubf quadrnplator quofpiam 'iniexft manum,
Tantfdem ille illi rursus iniciat manum,
Ut aequa parti pr6deant ad triBviros.

Da aber die vorstebenden Verse in recht mangelhafter Weise über­
liefert sind und über ihre Herstellung noch jetzt mancbel' Zweifel
herrscht, so mÜssen wir, bevor wir zur Erläuterung und Ausnu­
tzung für unsere Frage schreiten können, uns vorerst ·der Mühe
einer Revision unteniehen. .

Folgen wir dem Texte, wie er bei Ritschl hergestellt so
müssen wir gestehen, dass für don Gedankenzusammenhang einige
nicht unerhebliche Schwierigkeiten erwachsen. Der Sinn wäre Ull­

gefähr folgender: Wer das Geschäft der qnadro.platio um des öf­
fent,lichen Wohles willen betr~ibt, den kann man für einen guten
Bürger halten, falls er aber den Verbrecher nicht zur Verurthei­
lung zu bringen vermag, so soll er selbst die Hälfte in die Staats­
kasse zahlen. Dies Gesetz aber soll ausserdem die Bestimmung
enthalten, dass jeder Quadruplator im Falle des Unterliegens ganz
eben so viel einbiissen soll, als der Angeklagte im Falle der Ver­
urtheilung einbiissen würde. •

Von diesen Forderungen erscheint schon die erste an und für
sich betrachtet in mancher Be21iehung sonderbar, wenn nicht grade­
zu unmöglioh. Aus den zunäohst vorhergehenden Versen, bei de­
nen die von Ritschl mit Scaligel' vorgenommene Umstellung viel­
leicht entbehrt werden kann, in Verbindung mit V. 65-67 folgt,
dass auch in damnet der gute Bürger als Subjekt gelteu muss,
nicht; der Quadruplator im Allge\lleinen. Was soll gegen ihn eine
derartige Bestimmung? Ferner aber müsste es, wie Bergk Phi!.
17 p. 49 ff. bei Behandlung dieser Stelle bemerkt, dooh wenigstens
renm heillSen anstatt legirupam. Ist aber der erste Vorschlag
schon an und für sich anstössig, so wird er es noch mehr, wenn
wir ihn mit dem zweiten ganz in derselben Richtung gemachten
2lusammenhalten; der eine macht den andern zum mindesten über­
flüssig. Denn gegen eine andere Auffassung, dass der zweite nur
ein neuer Vorschlag an Stelle des ersten sei, sprechen die Worte
atque etiam, die bei Plautus immer so viel bedeuten als et prae­
terea (Vergl. Ballas, gramm. plaut. speo. p. 33). Zum Thei! hat
diese Unzuträglichkeiten schon Bergk am obigen Orte hervorge-.
hoben; er maoht ausserdem noch auf den anstössigen Ausdruck
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animus induci po~est aufmerksam und verlangt für die hier noth­
wendige Bedeutung nach Analogie von animum adverti' auch' ani­
mum induci. Er selbst schreibt:

Unde ego nunc quaestum optineo at maiornm locum
Neque quadruplari me volo: neque euim decet
Sine meo periclo ire aliena ereptum boua;
Naque ißi qui faciunt, miM placent. plane loquar.
Nam puplicae rei causa quicumque id facit
Magis 'quam sui quaesti, animum inducier potest
Eos esse cives et fideles et bonos,
Sei legirupam quum damnent, dent in puplicum
Dimidium . atque etiam in eapse lege adsoribitor:
Ubi quadruplator quempiam etc.

Der Gedanke wäre demnach folgender: C Den Beweis fÜr die Auf­
richtigkeit seiner Gesinnung kann der Ankläger am besten dann
liefern, wenn er, nachdem er den Process gewonnen hat, die Hälfte
der Busse, die ihm zufa.llt, in'die Staatskasse abliefert'. Die fol­
genden Worte würden dann einen Nachtrag enthalten zu einem
bereits hestehenden Gesetz, etwa einer lex feilebris, C zumal da in
der plautinischen Zeit der Wucher in Rom wieder einen 'bedenk­
lichen Grad erreicht hatte, wie insbesondere die Vorgänge in den
Jahren 561 und 562 beweisen'. Nur sei schwer einzusehen, meint
Bergk, wie sich damit die maDllS iniectio, die hier mit der Juris­
diktion der Tresviri in Verbindung gesetzt wird, vereinigen lasse.

Doch kann uns auch diese Herstellung keineswegs befriedigen.
Erstens ist die Infinitivform an dieser Stelle des Verses unplauti­
nisch (cf.A. Spengel, T. Macc. PI. p. 224 Anm,); zweitens ge­
winnen wir auf diesem Wege eine äusserst verwickelte Konstruk­
tion; drittens aber wollen sich die beiden Vorschläge des Para­
siten ,auch so nicht sonderlich mit einander vertragen, und aus­
serdem fragt es sich, ob wir nicht mit eben demselben oder, wie
mir scheint, mit grössel'm Rechte als Bergk den entgegenges~tztel1

Schluss machen können, also: Weil in V. 69 ff. von einem Gesetze
in der Weise die Rede ist, dass dasselbe schon vorher erwähnt
sein muss, dies letztere aber in der Stelle, wie sie die Handschriften
geben nicht der Fall ist (denn von einem Gesetze war allerdings
noch nicht die Rede), so sind die vorausgehenden Verse nicht in
gehöriger Ordnung: Ein weiterer Umstand ist der, dass mir die
Scheidung, von Quadruplatoren in gute nnd schlechte hier gar nicht
am Platze zu sein scheint; der Parasit hat bei seinem heiligen
Zorne bloss jene handwerksmässigen Ankläger im Sinne; denn es
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versteht sich ja von selbst, .dass ein guter Bürger, der um des
allgemeinen Wohles willen bisweilen sich auch nicht scheut, als
Ankliiger aufzutreten, kein Quadruplator in dem hier brauchbaren
Sinne ist, ebenso wie es unnütz war, zu versichern, dass ein sol­
cher;. auch wirklich noch ein guter Bürger sein könne.

So kommen wir denn doch wieder auf die frühere Ansicht
zurück, dass hier zwei in derseihen Richtung gemachte Anträge
vorliegen; wir müss,en desljalb suchen, ihnen eine Form zu geben,
iu der sie sich mit einander vertragen können, Ich habe deshalb,
allerdings, 'mit Annahme einer Lücke, folgende Herstellung ver­
lluc~t:

61 Unde hunc ego quaestum optlneo et maiorum lucrum.
Neque quadrupulari me volo: neque enim decet,
Sine milo periclo ire aliena er~ptum bona;
Neque illi qui faciullt, milli placent. planen loquor?

65 Nam puplicae rei causa qui non id facit
Magis quam sui quaesti, quaeso, aniroum induci potest
Eilln fidelem civem esse et frugl virum?
Set lege
C Legirupa qui damnatur, det in puplicum
Dimidium' atque etiam in eadem lege adscribier:

70 Ubi quadrupulat9r quempiam iniexft manum,
Tantidem ille illi rursus inicill.t manum,
Ut nequa parti pr6deant ad trisviros.

Der lückenhafte Vers könnte folgendermassen ergänzt werden:
Set lege in posterum nqnc.sanciri volo' •

Von diesem volo könnte dann auch der folgende Infinitiv adsCl'i­
bier abhängen, Auf diese Weise fügt sich, wie ich glaube, Alles
leicht und passend an einander. an. Der Parasit hatte sich soeben
nicht besonders schmeichelhaft über die Quadruplatoren vernehmen
lassen; V. 65-67 sind bestimmt dies Urtbeil zu begründen und
einem etwaigen Einwand gleich von vorn herein die Spitze abzu­
brechen.. Vers 67 habe ich korrigirt, so gut es eben ging, inden:i
ich bonum als Flickwort für einen ausgefallenen, Ausdruck wie
frugi virum auffasste. Die "heiden näcllsten Verse enthalten einen
VorSchlag, jenem Unwesen abzuhelfen. Der Verurtheilte soll die
Hälfte; die er sonst dem Quadruplator zahlen musste, in die Staats,­
kasse zahlen. So wird der zweite Vol'schlag eine passende Ergän- ..
zung zu dem Ol'sten; dieser raubte dem Ankläger bloss den Gewinn,
der zweite drohte noch Strafe obendrein. Die Lücke, deren An­
uahme meines Erachtens nothwendig' ist, lässt sich, so wie es ge-
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schehn,auch äusserlich plausibel machen. Bei dem Worte lege,
schweifte das Auge des Schreibers ab auf das gamz; ähnliche legi~

rupa in der folgenden Zeile und er schrieb, da er schon lege ge~

schrieben hatte, gleich rupa weiter. So ergiebt sich auch eine Er·
klärung dafür, dass die Handschriften lege rumpam als zwei ge·
trewlte Wörter haben. Si in B ist Dittographie von set (:- sei);
in V. 62 und 70 habe ich quadrupulari und quadrupulator ge·
schrieben mit Fleck.eisen hit. Misc. p. 35. }Jass man manum
inicere aliquem sagen können, wird man Bergk zugestehen müssen
(cf. Truc. IV, 2, 52); freilich sollte man dann auch im Folgenden
illum für illi erwart~n. Ist die versuchte Herstellung wahrschein­
lich, 80 kann natürlich, an eine bestimmte lex zu der der
Parasit einen Zusatz beantragen würde, nicht mehr gedacht werden.
Nichts destoweniger glaube ich, dass Bergk recht passend an die
lex Sempronia erinnert.

Die actio quadrupli nämlich bezieht sich in unserm Falle
ausseI' Spielübertretungen hauptsächlich auf Wuchervergehen. Dass
die letzteren recht wohl zu der polizeilich-korrektionellen Gewalt
der triumviri capitales passen, bemerkt Demelius in Rudorffs Zeit­
schrift für Rechtsgeschichte Band I p. 364 f. grade in Bezug auf
unsere Stelle; er verweist dabei auf RudQrff, Rechtsgesch. II § 99.
Die· manus iniectio ist in UDserm Falle, wie Demelius ebenda be­
merkt, als eine criminal-processualische manus iniectio aufzufassen,
die trotzdem die Eintreibung einer gewissen Geldsumme zum Ziele
hatte.

Die lex Semprollia aber war nur eines von einer Reihe von
Gesetzen gegen die Ausschreitungen der Wucherer. Da.'l beweisen
folgende Verse des OurcuHo (508 ff.):

Vos faerlOre, bisae male suadendo et lustris la.cerant h6mines.
Rogitatiolles plurimas poptel' vos populus scivit,
Quas vos rogatas rumpitis: aliquim reperitis rfmam:
Quasi aquam ferventem frigidam eBse ita vos putatis leges.

Auch diese Gesetze fallen wahrscheinlich in die zeitliche Nähe der
lex Sempronia. So heilsam nun auch solche Verordnungen für den
römischen,Staat waren, so war natürlich nicht zu verhindern, dass
auch im schl,immen Sinne von ihnen Gebrauch gemacht wurde.
Deshalb hat es immerhin eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass die
angefü.hrten Worte sich auf Verhältnisse nach der lex Sempronia
beziehen. Freilich zum Ausgangspunkt einer Untersuchung würde
eine solche bescbeidene W.ahrscheinlichkeit schlecbt geeignet sein.

St. Petersburg, den 12. Mai l874. G e 0 r g Go e tz.
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Und welche Lesart hatte Porphyrion bei seiner Erklärung
vor sich? Er wollte jedenfalls dasselbe erklären, wie der Pel'sius­
scholiast, nämlich das auoh in den Seneoastellen als Ueppigkeit und

. Verweiohliohung bezeiohnete So n n en. Ursprünglich wie das Ba­
den aus rein diätetisohen Rücksichten hervorgegangen, in welcher
Weise es noch der ältere Plinius betrieb (Plin. epp. 3, 5, 10), war
es zu einem Luxus geworden, der als ein Uehermass der Sorge für
den Körper zum Oefteren missfällig erwähnt wird. Zu diesem
Luxus nun bekennt sich Horaz für seine späteren Jahre mit lie- .
benswürdiger Offenheit, bei der immel'hin etwas l!!chalkhafte Ueber­
treibung unterlaufen mag, und es fragt sich nur, wie er ihn aus­
gedrückt hat. Doch kaum durch solibua uatum, das wohl für den
rauhen Bergbewohner und Bein arbeitsames. Weib, nicht aber für
die gerade, im Gegensatz dazu. stehende aura aorporisder homines
otiosi und delicati passt, sondern eben durch solibus aptum, das
nach der früheren, von Düntzer wieder anfgenommenen Erklärung
den für die Sonnenstrahlen geeigneten, für ihn empfänglichen Kör-
per bezeiohnet. '

Sohulpforte. H. A. Koch.

Nachträge.
Zu 8.288 ff. Aus dem soeben hierhin gelangten Bullettino des

arohii.ologischon Instituts zu Rom v. J. 1874 8. 113 f. ersehe ich, dass
H. de Rossi die von: mir behandelte Inschrift ebenfalls in einer der
Institutssitzungen nach einer abweichenden Absohrift des· fran-
zös. Militararztes Dr. Reboud v ud einer ng unter-
worfen hat, welohe in ihren Resulta en mit der mein timmt.
Nur in einem Punkte weichen unsere Erklärungen von einander ab.
Henzen hat nämlich dort die Vermuthung ausgesprochen, dass die das­
sis nova Libyca ihren Ursprnng den von den Manren nnter Mare Anre!'
an der Küste Spanien's verübten Seeräubereien verdanke, während ich
in ihr die ven Commodus zur Unterstützung der Alexandrinischen Ge­
treideflotte gegründete Afrikanische Transportflotte erkennen zu müs-
sen glaubte. J. K.

Zu 8. 318. Die von Tenffel besprochene Plautusstelle Baech.
166 ff. hat eine eingehende Behandlung auch durch O. Seyffert in sei·
nen werthvollen Studia Plantina (Berlin, 1874) p. 10 erfahren. - Den
Anstoss, den der erstere an der 'Betonung' des zu des Verses
stehenden, völlig unbedenklichen Viv6 genommen ha er bei nä-
herer Ueberlegung ohne Zweifel schon selbst fallen gelassen haben.

F. R.

Berichtigungen.
S. 163 Z. 20 lies Mirum für Merum, 8. 170 Z. 18 v. u. aequa

für neqna, S. 171 Z, 12 v. u. propter für popter, S. 522 Z. 6 v. n.
E1Hin:' für Ellura und Wft0LflW für wft0tflUV.
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Druok VOll Oarl Georgi in Bonn,
(14. Juli 187li.)




